
Koordinatiosstelle Klimaschutz

Förderprogramm Altbausanierung und Energieeffizienz – klimafreundliches Wohnen

Übersicht zur Maßnahme Lüftungsanlage mit  
Wärmerückgewinnung (6.12)

Fördervoraussetzung
Gefördert werden zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen, die dem Zweck der kontrollierten (Wohn-) Raumlüftung dienen. 
Diese sollen einen Wärmebereitstellungsgrad (WBG) gemäß DIN 13141-8 von 80 % erfüllen.

Förderhöhe:
–– Die Fördersumme ist anhängig von dem Wärmebereitstellungsgrad (WBG)
–– Für Lüftungsanlagen mit einem WBG von mindestens 80 % beträgt die Förderhöhe:  

WBG 80 %	 50 % der Gerätekosten  
WBG 100 %	 70 % der Gerätekosten  
(Die Förderung steigt linear mit dem WBG.).

Bitte reichen Sie folgende prüffähige Unterlagen ein:
–– Antragsformular
–– Ausgefülltes Formular Energie (6.9/6.11/6.13)
–– Angebot / Kostenvoranschlag der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
–– Nachweis des Wärmebereitstellungsgrades
–– Produktdatenblätter

Bei Bewilligung der Förderung reichen Sie bitte mit dem Antrag auf Auszahlung folgende Unterlagen ein:
–– Schlussrechnung


